
 
 
 
 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 2 „Reute, südlich Moosstraße“ 
 

 
Zusammenfassende Erklärung nach § 6a BauGB 

 

 

 
Die o. g. Flächennutzungsplanänderung wurde vom Landratsamt Bodenseekreis mit Be-
scheid vom 23.10.2024, Aktenzeichen 20-621.314 / Mä genehmigt und ist mit ortsüblicher Be-
kanntmachung am 14.12.2024 wirksam geworden. Im Zuge der Aufstellung der Flächennut-
zungsplanänderung wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange durchgeführt (§§ 2, 3, 4, 4a BauGB). 
 
Es besteht die Verpflichtung, eine zusammenfassende Erklärung mit Angaben zur Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung berücksichtigt wurden, zu erstellen.  
 

▪ Diese Ergebnisse mit deren Berücksichtigung sind nachfolgend zusammengefasst. 
 
 
Aufgestellt: 
 
Meckenbeuren, den 14.12.2024 
 
 
 
Peter 
Gemeindeentwicklung und Siedlungsplanung 










